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Zitat von CDL

Das Ref ist eine Ausbildungszeit. Wer in dieser Phase mehr zum Leben benötigt als ein
durchschnittlicher Singlehaushalt, auf den die dienstlichen Alimente in dieser Zeit
vorrangig ausgelegt sind benötigt eben ergänzende Unterstützung. Das geht anderen
Auszubildenden nicht anders, die Bafög, Ausbildungsbeihilfen oder eben auch
aufstockendes ALG II benötigen. Was genau ist daran "unnatürlich" während einer
Ausbildungsphase noch nicht wie eine vollausgebildete Vollzeitkraft bezahlt zu werden?

Unnatürlich ist, dass man beim Staat als Beamter arbeitet und der eine Führsorgepflicht hat,
also eigentlich auch vorrangig für einen zuständig ist, so dass ALGII eigentlich gar nicht in Frage
kommen sollte!

1https://www.lehrerforen.de/thread/50063-berlin-quereinstieg-mit-e13-oder-weniger/?postID=485719#post485719

https://www.lehrerforen.de/thread/50063-berlin-quereinstieg-mit-e13-oder-weniger/?postID=485710#post485710
https://www.lehrerforen.de/thread/50063-berlin-quereinstieg-mit-e13-oder-weniger/?postID=485719#post485719

